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Datenschutz bei Fahrtenvermittlungs-App der Taxi Ruf Köln eG. 

Mit Anfrage vom 11.06.2015 (AN 1001/2015) bittet die Fraktion „Bündnis 90/ Die Grünen im Zusam-
menhang mit einer von der Taxi Ruf Köln eG neu eingeführten Taxi- Vermittlungs- App und der damit 
verbundenen Registrierung von Fahrtdaten um die Beantwortung von datenschutzrechtlichen Fragen. 
 
Bevor nachfolgend die Beantwortung der Fragen durch die Taxi Ruf Köln eG. im Einzelnen wiederge-
ben wird, erfolgen noch einige ergänzende Hinweise durch die Verwaltung: 
 
Die Taxi Ruf Köln eG. ist ein privatrechtliches Unternehmen, das Taxifahrten nicht selbst durchführt, 
sondern Fahraufträge ausschließlich an die freiwillig angeschlossenen Taxiunternehmen vermittelt 
(Taxizentrale). Die Taxi Ruf Köln eG benötigt keine Genehmigungen nach dem Personenbeförde-
rungsgesetz und unterliegt insoweit auch nicht der gesetzlichen Aufsicht durch die Stadt Köln als Ge-
nehmigungsbehörde für Taxis. 
 
Für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen bei der Auftragsvermittlung und Regist-
rierung ist die Taxi Ruf Köln eG. als Privatunternehmen selbst verantwortlich. Nach § 4 f des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) ist die Taxi Ruf Köln eG als nicht öffentliche Stelle, die personenbezo-
gene Daten automatisiert verarbeitet, daher auch verpflichtet, einen eigenen Datenschutzbeauftragen 
zu bestellen. Die behördliche Aufsicht obliegt dem Landesdatenschutzbeauftragten NRW. 
 
Die vorliegende Anfrage wurde daher an die Taxi Ruf Köln eG. als verantwortliche Stelle weitergelei-
tet und darum gebeten, die Fragen zum Datenschutz zu beantworten.  
 
Unter Hinweis auf den unternehmenseigenen Datenschutzbeauftragten (Name wurde der Verwaltung 
mitgeteilt) hat die Taxi Ruf Köln eG die Fragen wie folgt beantwortet: 
 
1. Wie sehen die Datenschutzrichtlinien Regelungen bezüglich der Aufbewahrungsdauer und 
Löschung von Kundendaten und Fahrzielen aus? 
 
Die Unterlagen werden nach den gesetzlichen Bestimmungen aufbewahrt. Ergänzend siehe Antwort 
zu Frage 4. 
 
2. Wie ist der Zugriff auf die Daten geregelt und wie wird die Weitergabe der Kundendaten ver-
hindert? 
 
Einen Zugriff auf die Daten haben nur die berechtigten Personen: 
- Mitarbeiter die Abrechnungen erledigen. 
- Mitarbeiter, die mit Administrationsaufgaben betraut sind. 
- Mitarbeiter, die im Rahmen des Beschwerdemanagements z.B. Reklamationen bearbeiten. 
 
 



2 

 

3. Wie erfolgt die Überprüfung und Einhaltung der Datenschutzrichtlinien Regelungen? 
 
Aufsicht und Kontrolle erfolgen durch die Geschäftsleitung (Vorstand) und den Datenschutzbeauftrag-
ten. 
 
4. Wie wird der Arbeitnehmerdatenschutz für die Taxifahrer/innen mit dem neuen System si-
chergestellt? 
 
Die Taxifahrer/Taxifahrerinnen sind keine (direkten) Mitarbeiter der Taxi Ruf Köln eG. Mit der Unter-
schrift zum Benutzervertrag erhalten die Fahrer/Fahrerinnen ein Exemplar der Funk- und Fahrdienst-
ordnung der Taxi Ruf Köln eG. 
 
Die Datenspeicherung wird unter folgenden Bedingungen durchgeführt: 
 
- Sämtliche Fahrerdaten werden in einem automatisierten Prozess nach 24 Stunden gelöscht. 
- Aufträge werden nach 90 Tagen aufgehoben. 
- Nach 24 Stunden wird die Zuordnung der Fahrer/innen zu den Aufträgen gelöscht 
- Nach 60 Tagen wird die Zuordnung des Fahrzeugs zu den Aufträgen ebenfalls gelöscht. 
- Die Löschung ist eine physische Löschung der Daten aus der Datenbank und damit 
  unwiederbringlich. 
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